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Bekanntmachung 
 
Am 30.11.2009 findet um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Löwenbruch, Alt-Löwenbruch 44, die nächste 
Sitzung des Ortsbeirates Löwenbruch statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.119 - Haushaltsplan und –satzung 2010 
 
3.0. Informationen des Ortsvorstehers 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 
 
Am 30.11.2009 findet um 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ahrensdorf, Hauptstraße 38, die 
nächste Sitzung des Ortsbeirates Ahrensdorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.119 - Haushaltsplan und –satzung 2010 
 
3.0. Informationen der Ortsvorsteherin 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 
 
Am 01.12.2009 findet um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Kerzendorf, Kerzendorfer Straße 21, die 
nächste Sitzung des Ortsbeirates Kerzendorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.119 - Haushaltsplan und –satzung 2010 
 
3.0. Informationen der Ortsvorsteherin 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Am 01.12.2009 findet um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Jütchendorf, Lindenstraße 24, die 
nächste Sitzung des Ortsbeirates Jütchendorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.119 - Haushaltsplan und –satzung 2010 
 
3.0. Informationen des Ortsvorstehers 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 
 
Am 03.12.2009 findet um 19.30 Uhr im Sitzungsraum des Gemeindehauses Groß Schulzendorf, 
Dorfaue 31, die nächste Sitzung des Ortsbeirates Groß Schulzendorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Beratung von Vorlagen 
 
1.1. Vorlage Nr. 1.119 - Haushaltsplan und –satzung 2010 
 
2.0. Informationen des Ortsvorstehers 
 
3.0. Einwohnerfragestunde 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung anderer Behörden 

 
 

Wasserrechtliche Bewilligung für die Wasserfassungen Groß Schulzendorf 
 

Bekanntmachung des Landesumweltamtes Brandenburg 
Vom 24. November 2009 

 
Das Landesumweltamt Brandenburg, Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle, hat auf 
Antrag des Wasserver- und Abwasserentsorgungszweckverbandes Region Ludwigsfelde (WARL), 
Potsdamer Straße 50 in 14974 Ludwigsfelde, die wasserrechtlichen Bewilligung gemäß §§ 1a, 2, 3, 4 
und 8 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) sowie der 
§§ 28, 31 und 126 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) erteilt. 
 
Das Vorhaben umfasst die Wasserfassungen 1 und 2 mit 16 bestehenden Brunnen und die Fassung 3 
mit 2 neu zu errichtenden Brunnen. Die Entnahmemenge je Fassung beträgt 2.000 m³/d, insgesamt  
Q365 = 6.000 m³/d  
Q 30 = 8.000 m³/d 
Qa =   2.190.000 m³/a. 
 
Die Brunnen befinden sich in der Gemarkung Glienick, Flur 3, Flurstücke 176, 178, 179, 187, 188, 
198, 493, Groß Schulzendorf, Flur 4, Flurstück 58 und Flur 5, Flurstück 20. 
 
Die Bewilligung ist auf 30 Jahre befristet und enthält unter der Ziffer 4 des Bescheides entsprechende 
Nebenbestimmungen und unter Ziffer 5 ein Widerrufsrecht für den Fall, dass von der  Benutzung eine 
Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit zu erwarten ist oder Nebenbestimmungen nicht erfüllt 
werden. 
 
Auslegung 
 
Eine Ausfertigung der wasserrechtlichen Bewilligung mit Rechtsbehelfsbelehrung liegt mit einem 
Exemplar der genehmigten Antragsunterlagen in der Zeit  
 

vom 26. November bis 09. Dezember 2009 
 
im Landesumweltamt Brandenburg, Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle, Von-
Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, Zimmer 4.27, während der Dienstzeiten  
 
und in der in der  
 
Stadtverwaltung Ludwigsfelde, Sachgebiet Bauleitplanung, Raum 2.27 (Auslegungsraum), 14974 
Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, zu folgenden Zeiten 
 
Montag von 09.00 bis 12.00 Uhr  
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
 von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch von 09.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 

von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme aus.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) geändert worden ist. 
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Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 
2004 (GVBl 2005 I S. 50), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 07. Juli 2009 (GVBl. I 
S. 262, 270) 
 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09. März 2004 (GVBl. I S. 78), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. 
Juli 2009 (GVBl. I S. 262) 
 
 
Landesumweltamt Brandenburg, 
Regionalabteilung Süd 
Genehmigungsverfahrensstelle 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung von Dritten 
 
Vermessungsbüro Derksen König            Tel. 0331 – 704312-0 
Benzstraße 7b               Tel. 0331 – 719525 
14482 Potsdam               Fax 0331 – 704312-10 

info@derksen-koenig.de  
www.derksen-koenig.de 

 
Dipl.-Ing. Gerhard Derksen, und Dipl.-Ing. Christoph König 

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
 

Öffentliche Bekanntgabe einer Mitteilung 
 
Sehr geehrte Eigentümer des Schiaßer See´s (Schiaß, Fl.1, Flst. 19), 
 
ich habe die öffentliche Bekanntgabe einer Mitteilung an Sie verfügt. Sie können die für Sie bestimmte 
Mitteilung bei mir unter oben angeführter Anschrift einsehen. 
 
 
gez. Dipl.-Ing. Gerhard Derksen 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde 
Das Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde erscheint nach Bedarf und ist kostenlos im Rathaus 
der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, Bürgerservice, 14974 Ludwigsfelde zu den 
Sprechzeiten erhältlich, bei Postzustellung gegen Erstattung der Portokosten. 


